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PRÄAMBEL 

Nach §§ 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeordnung 

für den Freistaat Bayern (GO) und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der jeweils gülti-

gen Fassung (s. Rechtsgrundlagen) hat die Gemeinde Westendorf die Aufstellung des qualifizierten 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ α9ǎǇŀŎƘǿŜƎ - ŜƘŜƳΦ DŀǎǘƘƻŦ !ŘƭŜǊά ƛƴ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜǊ {ƛǘȊǳƴƎ ŀƳ ψψψψψψψ ŀƭǎ {ŀǘȊǳƴƎ 

beschlossen.  Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt. 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich befindet sich im südlichen Bereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 

α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴά ŀƴ ǳƴŘ ǳƳŦŀǎǎǘ ŎŀΦ лΣсм Ƙŀ ŘŜǎ ȊŜƴǘǊŀƭ ƎŜƭŜƎŜƴŜƴ 5ƻǊŦƎŜōƛŜǘǎ Ǿƻƴ 5ǀǎƛƴπ

gen. 

Bestandteile der Satzung 

Der qualifizierte .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α9spachweg - ŜƘŜƳΦ DŀǎǘƘƻŦ !ŘƭŜǊά ōŜǎǘŜƘǘ ŀǳǎ ŘŜǊ {ŀǘȊǳƴƎ ǾƻƳ 

_____________ und dem zeichnerischen Teil (Planzeichnung) vom ___________. Dem Bebauungs-

plan ist eine Begründung in der Fassung vom ____________ beigefügt. 

Rechtsgrundlagen 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 

3634), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden ist. 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzei-

chenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist. 

- Bayerische Bauordnung (BayBO) n der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. 

S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. 

S. 663). 

- Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 

August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24. 

Juli 2020 (GVBl. S. 350). 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 

Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I 

S. 306) geändert worden ist. 
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- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zu-
letzt durch § 3 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 286) geändert worden ist (GVBl. S. 598). 

- Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stell-

plätze (Garagen- und Stellplatzverordnung - GaStellV) vom 30. November 1993 (GVBl. S. 910, 

BayRS 2132-1-4-B), die zuletzt durch § 3 der Verordnung vom 7. August 2018 (GVBl. S. 694) geän-

dert worden ist. 

Ausfertigung 

IƛŜǊƳƛǘ ǿƛǊŘ ōŜǎǘŅǘƛƎǘΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ ŜƛƴŦŀŎƘŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α9ǎǇŀŎƘǿŜƎ - ŜƘŜƳΦ DŀǎǘƘƻŦ !ŘƭŜǊά ōŜǎǘŜπ

hend aus dem Textteil (Seite _____) der Satzung und der Zeichnung in der Fassung vom 

_____________ dem Gemeinderatsbeschluss vom _________ zu Grunde lag und diesem entspricht. 

 

Westendorf, den __.__.____  

  1. Bürgermeister 
Fritz Obermaier 

In-Kraft-Treten 

Der ŜƛƴŦŀŎƘŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α9ǎǇŀŎƘǿŜƎ - ŜƘŜƳΦ DŀǎǘƘƻŦ !ŘƭŜǊά ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ ²ŜǎǘŜƴŘƻǊŦ ǘǊƛǘǘ Ƴƛǘ 

der ortsüblichen Bekanntmachung vom __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 

Westendorf,  den __.__.____  

  1. Bürgermeister 
Fritz Obermaier 
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SATZUNG 

Vorbemerkung: Der Bebauungsplan liegt im direkten Verknüpfungsbereich der beiden rechtskräftigen 

einfachen Bebauungspläne α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴ LL όwŜŎƘǘǎƪǊŀŦǘ 2008) bzw. αAltortbereich Dösin-

gen IIά (Rechtskraft 2020). Aufgrund eines erhöhten Regelungsbedarfs - ausgelöst durch ein kompri-

miertes Wohnbauvorhaben auf einem Grundstück - sind im gegenständlichen Bauleitplanverfahren 

die Anforderungen eines qualifizierten Bebauungsplanes gegeben. Sämtliche Festsetzungen des da-

runterliegenden BebauungǎǇƭŀƴŜǎ α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴά όнллуύ ƛƴ ŘŜǎǎŜƴ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ .Ŝπ

bauungsplan liegt (siehe Überlagerungskarte zeichnerischer Teil), werden durch die vorliegende Ände-

rung ersetzt. Lediglich die Art der baulichen Nutzung (MD) wird beibehalten.  

 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

Abgrenzung des Geltungsbereichs des qualifizierten Bebauungsplans 
α9ǎǇŀŎƘǿŜƎ - ŜƘŜƳΦ DŀǎǘƘƻŦ !ŘƭŜǊάΦ 

(s. Planzeichnung) 
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1 Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB 

1.1 Art der baulichen Nutzung  

 

Dorfgebiet (MD) gem. § 5 BauNVO 

Zulässig sind: 

- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die 
dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, 

- Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden 
Nutzgärten und landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen, 

- sonstige Wohngebäude, 

- Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forst-
wirtschaftlicher Erzeugnisse, 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes, 

- sonstige Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

Unzulässig sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen. 

Die Ausnahmen gem. § 5 Abs. 3 (Vergnügungsstätten) sind ebenso un-
zulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

 

maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) 

hier: max. 0,4 

gem. § 19 Abs. 1 BauNVO 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen und baulichen 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird um bis zu 50 % überschritten werden, 
höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 

 

Wandhöhe für Hauptgebäude (WH), Mindest- und Maximalmaß, 
hier: min. 5,20 u. max. 6,80m 

Mindest- und Maximalmaß der zulässigen traufseitigen Wandhöhe, in 
Meter gemessen an der Außenwand ab Rohfußbodenoberkante (ROK) 
des Erdgeschosses bis Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. 
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Rohfußbodenoberkante (ROK) Erdgeschoss Hauptgebäude 
als Höchstmaß  

gem. § 18 Abs. 1 BauNVO  

hier: 688,00 m ü. NN  

Die ROK wird für jede Bauparzelle, einzeln festgesetzt und stellt die 
maximale Rohfußbodenoberkante (ROK) für die jeweilige Bauparzelle 
dar. Sie ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 

 

 

Offene Bauweise 

In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzab-
stand errichtet. Bauliche Anlagen sind mit einem Grenzabstand im 
Sinne des Art. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zu errichten. 

 

 

Einzelhäuser (E) 

Es sind nur Einzelhäuser zulässig. 

 

 

Baulinie 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 1 u. 2 BauNVO  

Der Baukörper des Hauptgebäudes (Wohntrakt) ist entlang der Bauli-
nie zu errichten. Ein Vor- oder Zurücktreten von der Baulinie um bis zu 
2,00 Meter ist zulässig.  

Ergänzende Nachverdichtungen im rückwärtigen Grundstücksbereich 
sind zulässig. Mindestens ein Hauptgebäude muss auf der Baulinie er-
richtet werden. 

 

 

Baugrenze 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO  

Ein oberirdisches Vortreten vor Baugrenzen mit Gebäudeteilen ist  

gem. § 23 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise in geringfügigem Ausmaß   

zulässig mit:   

- Untergeordneten Bauteilen gem. Art. 6 Abs. 8 BayBO  

Notwendige, der Versorgung des Plangebiets dienende Nebenanlagen 
gem. § 14 BauNVO sowie Stellplätze sind auch außerhalb der Baufens-
ter zulässig. 
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Firstrichtung des Hauptgebäudes, zwingend 

gem. § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO  

Abweichungen von bis zu 10° gegenüber der Plandarstellung sind zu-
lässig. 

Untergeordnete Bauteile wie Quergiebel, Wiederkehre oder Garagen 
können von der Hauptfirstrichtung abweichen. 

 

 

Firstrichtung des Hauptgebäudes, wahlweise 

gem. § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO  

Abweichungen von bis zu 10° gegenüber der Plandarstellung sind zu-
lässig. 

 

 

Von Bebauung freizuhaltende Flächen 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BauGB 

Innerhalb dieser Fläche im westlichen Einmündungsbereich sind fol-
gende Vorhaben nicht zulässig: 

- Gebäude (aller Art); 

- Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO (mit Ausnahme  
von Einfriedungen); 

- Garagen i. S. § 12 BauNVO; 

- Stellplätze u. überdachte Stellplätze (Carports); 

- sowie Werbeanlagen. 

Die Flächen sind zu extensiv und naturnah anzulegen und zu begrü-
nen.   

 

 

Umgrenzungslinie für Tiefgarage und deren Zufahrt 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB i.V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO 

Tiefgaragen mit Zufahrten sind nur innerhalb der Flächen für Tiefgara-
gen zulässig. 

 

 

Abgrenzung für Garage/Carport 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB i.V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO 

Garagen/Carports sind nur innerhalb der Flächen für Garagen/Car-
ports sowie der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenze) zuläs-
sig. Vor den Garagen/Carports ist zur öffentlichen Straßenverkehrsflä-
che hin eine Aufstellfläche von mindestens 5,0 m einzuhalten.    
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¦ƳƎǊŜƴȊǳƴƎǎƭƛƴƛŜ ŦǸǊ αƻŦŦŜƴŜ /ŀǊǇƻǊǘκ¦ƴǘŜǊǎǘŅƴŘŜά 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB i.V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO 

Innerhalb der Umgrenzungslinie ist die Errichtung von offenen Car-
ports / Unterständen für Fahrräder / Schuppen o.ä. in Holz-/Stahlaus-
führung zulässig.  

 Wohneinheiten Die Anzahl der zulässigen Wohneinheiten ist der Planzeichnung zu 
entnehmen: 
In den Baufeldern entlang des Espachwegs sind max. 9 WE pro Ge-
bäude zulässig, im Baufeld entlang der Gennach max. 2 WE pro Wohn-
gebäude 

 Abstands-
sregelung 

Es gilt die Abstandsregelung gemäß BayBO. 

1.4 Verkehrsflächen 

 

Private Verkehrsfläche 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Ausführung in befestigter Art, z.B. Pflaster oder Schwarzdecke, etc. 

 

Private Verkehrsfläche, wassergebunden 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Fläche für Müllsammelstelle, Ausführung in wassergebundener Decke 
oder Drainpflaster etc. 

 

Öffentliche Verkehrsfläche, Gehweg 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Ausführung in befestigter Art, z.B. Pflaster oder Schwarzdecke, etc. 

 

Ein- und Ausfahrt 

gem. § 9 Abs. 6 BauGB 

In diesem Bereich sind Ein- und Ausfahrten zur Tiefgarage zulässig. 

 

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten 

gem. § 9 Abs. 6 BauGB 

In diesem Bereich sind keine Ein- und Ausfahrten auf die Grundstücke 
zulässig. 
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1.5 Grünflächen, Grünordnung 

 

 

Private Grünfläche 

Grünflächen mit durchgängiger Vegetationsdecke, Blühwiese und 
Staudenpflanzungen. Gebäude und bauliche Anlagen jeglicher Art sind 
unzulässig. (Ausnahme unerlässliche Anlagen zur Hangbefestigung).  

 

 

Private Grünfläche mit Zweckbestimmung: 
Gewässerbegleitstreifen 

Grünstreifen zur Entwicklung eines durchgängigen Gewässerrandstrei-
fens entlang der Gennach. 

Die Fläche ist auf einer Breite von mind. 5,0 m von Bebauung/bauli-
chen Anlangen jeglicher Art freizuhalten. Bei Bepflanzungen sind aus-
schließlich heimische Gehölze und Sträucher (gemäß Pflanzliste, Ziff. 
3.2) zu verwenden. 

 

 

Bestandsbau, zu erhalten 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

Bei notwendiger Rodungsmaßnahme ist eine entsprechende Ersatz-
pflanzung auf dem Grundstück in Absprache mit der zuständigen UNB 
nachzuweisen. Es sind Bäume aus der Pflanzliste unter Kapitel 3.2 zu 
verwenden. 

 

  

Baumpflanzung, Lage variabel 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

Im Zuge von genehmigungspflichtigen Bauvorhaben ist pro angefan-
gener 100 m² Wohnbaufläche mindestens ein heimischer Obst- oder 
Laubbaum gemäß Pflanzempfehlungen (Ziff. 3.2) nachzuweisen/zu 
pflanzen. 

(Die dargestellten Standorte sind Empfehlungen, die in der Lage vari-
iert werden können.) Bzgl. der Bepflanzung sind die rechtlichen Vorga-
ōŜƴ ŜƛƴȊǳƘŀƭǘŜƴ όǎƛŜƘŜΥ αwǳƴŘ ǳƳ ŘƛŜ DŀǊǘŜƴƎǊŜƴȊŜάΤ .ŀȅŜǊƛǎŎƘŜǎ 
Staatsministerium der Justiz, Februar 2018). 

Die Gehölze sind bei Abgang durch entsprechende Neupflanzungen zu 
ersetzen. 

 Private Gärten  Privatgärten sind extensiv, standortgerecht und naturnah anzulegen. 

Zusammenhängende Schottergärten über 2 m² sind unzulässig. Bei 
der Auswahl der Gehölze und Sträucher sind standortgerechte Arten 
gemäß der Pflanzliste zu verwenden. 

Die der Straße zugewandten nicht überbauten Flächen sind standort-
gerecht zu begrünen.  
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 Boden-
versiegelung 

Bodenversiegelungen im Bereich von Zufahrten, Stellplätzen und be-
festigten Außenbereichen (z. B. Terrassen) sind auf das notwendige 
Mindestmaß zu beschränken. 

Stellplätze und Zufahrten auf privaten und öffentlichen Grundstücken 
sind nur in einer Ausführung als Rasengitterstein, Rasenpflaster mit 
breiten begrünten Fugen, Schotterrasen, Drain - Pflaster oder als was-
sergebundene Flächen zulässig.  

1.6 Sonstige planungsrechtliche Festsetzungen  

 

 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 

 

 

Überlagerungsbereich α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ .t 5ǀǎƛƴƎŜƴά  

Im gekennzeichneten Bereich werden alle Festsetzungen des Bebau-
ǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴά ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ŘŜǎ ƎŜπ
ƎŜƴǎǘŅƴŘƭƛŎƘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α9ǎǇŀŎƘǿŜƎ ς ŜƘŜƳΦ DŀǎǘƘƻŦ !ŘƭŜǊά 
ersetzt. Lediglich die Art der baulichen Nutzung (MD) bleibt erhalten 
und wird im gegenständlichen qualifizierten Bebauungsplan übernom-
men.   

 

 

Flächen für Ver- und Entsorgung; Müllsammelstelle 

Öffentliche Fläche für Ver- und Entsorgung, in wassergebundener Aus-
führung; genaue Abmaßung variabel. 

 Grundwasser-
schutz 

§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB 

Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen und sonstigen hydrosta-
tisch wirksamen Wässern (z.B. Stau- und Schichtenwässer) sind Keller 
oder sonstige unterhalb des anstehenden Geländes liegende Räume 
wasserdicht (z.B. weiße Wanne) und auftriebssicher herzustellen. 

 Immissions-
schutz 

Bei Neubauten, Umbauten, Erweiterungen oder Sanierungsmaßnah-
men an den bestehenden Wohngebäuden, die in die Bausubstanz we-
sentlich eingreifen (z. B. Grundrissänderungen oder Austausch von 
Außenbauteilen), sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung 
von Außenbauteilen des Abschnittes 7 der DIN 4109-1, "Schallschutz 
im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen", einzuhalten. Ein entspre-
chender Nachweis nach DIN 4109 muss geführt werden. Für die Er-
mittlung der unten genannten Lärmpegelbereiche werden den be-
rechneten Beurteilungspegeln jeweils 3 dB(A) zu addiert.  
 
Bei der Grundrissgestaltung ist darauf zu achten, dass zum Lüften not-
wendige Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern möglichst auf der 
vom Verkehrslärm abgewandten Hausseite angebracht werden. 
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Sofern zum Lüften notwendig Fenster in Ruheräumen nicht auf der 
vom Straßenverkehr abgewandten Seite platziert werden können, ist 
eine fensterunabhängige Lüftung der Räume, z.B. in Form von in Fens-
ter integrierten Lüftungen oder mit zusätzlichen schallgedämpften 
bzw. mit Schalldämpferstrecken versehenen Lüftungseinrichtungen, 
erforderlich. 

2 Örtliche Bauvorschriften  

2.1 Baukörper 

 Proportion 
Baukörper 

Wohngebäude müssen ein Längen- zu Tiefenverhältnis von min. 1,25 
zu 1,0 aufweisen. 

Die Länge ist hierbei die Gebäudelänge parallel zur Firstrichtung, die 
Tiefe die Gebäudetiefe senkrecht zur Firstrichtung. 

 Fassaden Außenwände des Hauptgebäudes sind als hellfarbene Putzfassaden 
und/oder in Holzverkleidung auszuführen. Untergeordnete Bauteile 
bzw. Anbauten (z. B. Wintergärten) sind auch in anderen Ausführun-
gen/Materialien zulässig. 

 Schaugiebel Als Schaugiebel sollen die zum öffentlichen Straßenraum (Espachweg) 
zugewandten Hauptgiebel (Schauseiten) ausgebildet werden. Die Gie-
bel sind ohne Vor- und Rücksprünge, Balkone, Erker oder Anbauten 
auszuführen.  

Die Fassadenfenster der Schauseiten sind in einheitlicher Größe und 
in gleichmäßiger Anordnung (Reihe) auszubilden. Dabei sind nur für 
Terrassentüren bis ganz zum Boden gezogene Fenster zulässig. 

Pro Gebäude sind dabei nur zwei unterschiedliche Formate zulässig.  

Für untergeordnete Räume wie WC oder Bad sind auch Sonderfor-
mate zulässig.  

Rollladenkästen an der Hausfassade sind bündig in die Fassade zu in-
tegrieren.  
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2.2 Dachgestaltung 

 

 

Zulässige Dachform: Satteldach (SD) 

Im gesamten Plangebiet sind nur Satteldächer (SD) zulässig.   

Dacheinschnitte sind unzulässig. 

Garagen, Carports und genehmigungspflichtige Nebengebäude sind 
mit Satteldach zu errichten. Die Dachneigung ist dem Hauptgebäude 
Anzupassen (geringfügige Abweichungen zulässig. 

9ǎ ǎƛƴŘ ŘŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ŘƛŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜƴ ±ƻǊƎŀōŜƴ ŘŜǊ α{ǘŜƭƭǇƭŀǘȊ- 
und GaragenǎŀǘȊǳƴƎά ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ ²ŜǎǘŜƴŘƻǊŦ Ȋǳ ōŜŀŎƘǘŜƴ ǳƴŘ Ŝƛƴπ
zuhalten. 

Die Ausführung von untergeordneten Bauteilen (z.B. Wintergärten, 
Windfang, untergeordneter Anbau) sind als Flachdach zulässig.    

 

 

Zulässige Dachneigungen für Hauptgebäude: 28° bis 42° 

Zulässige Mindest- und Maximalneigung des Daches von Hauptgebäu-
den in Grad gemessen. 

 Bedachung gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO 

Als Dachdeckung für geneigte Dächer sind nur Dachziegel bzw. Beton-
pfannen in roten, rotbraunen oder anthrazitfarbeben Tönen und 
nichtglänzend zulässig. 

 Widerkehre und 
Zwerchgiebel 

gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO 

Wiederkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 
Firstrichtung quer zur Hauptfirstrichtung) und Zwerchgiebel (Bauteile 
mit Firstrichtung quer zur Hauptfirstrichtung, die die Traufe unterbre-
chen) sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

- Max. Breite (Außenkante Außenwand): maximal 40 % der Gebäu-
delänge (Außenkanten der Wände ohne Berücksichtigung von un-
tergeordneten Vor- und Rücksprüngen). 

- Mindestabstand (Außenkanten) untereinander: 1,25m. 

- Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäudekante: 2,50m. 

- Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen First 
des Hauptdaches: 0,30m. 

- Die Firsthöhe von Wiederkehren darf die Firsthöhe des Hauptge-
bäudes nicht überschreiten. 

Die traufseitige Wandhöhe von Wiederkehren oder Zwerchgiebeln, 
gemessen von Oberkante Dachgeschoss-Rohfußboden bis zum obers-
ten Schnittpunkt der Außenwand der Wiederkehre oder Zwerchgie-
beln mit der Dachhaut, darf maximal 2,60 m betragen. 
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Auf Dachflächen mit Wiederkehr ist die Errichtung von Gauben unzu-
lässig. 

 Dachaufbauten/
Dachgauben 

gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO 

Dachaufbauten/Dachgauben sind unter folgenden Voraussetzungen 
zulässig: 

- Mindestabstand untereinander (Außenkante ohne Dachüber-
stand): 1,25 m. 

- Mindestabstand zur Gebäudekante der jeweiligen Giebelseite: 
1,50m. 

- Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen First 
des Hauptdaches: 0,50m (gilt nicht für Schleppgauben). 

- Die Firsthöhe von Dachaufbauten/Dachgauben darf die Firsthöhe 
des Hauptgebäudes nicht überschreiten 

Die traufseitige Wandhöhe Dachgauben oder Dachaufbauten, gemes-
sen von Oberkante Dachgeschoss-Rohfußboden bis zum obersten 
Schnittpunkt der Gaubenaußenwand mit der Dachhaut, darf maximal 
2,60 m betragen. 

Unter Dachgauben sind Dachaufbauten zu verstehen, welche inner-
halb der Dachfläche liegen, nicht mit der Außenwand verbunden sind 
und somit die Dachtraufe nicht unterbrochen wird. 

Pro Gebäude sind nur einheitliche Dachaufbauten (Dachgauben zuläs-
sig. 

 Solartechnische 
Anlagen 

Solarthermie- und Photovoltaikanlagen dürfen nur auf Dachflächen 
und nur in gleicher Neigung wie das Hauptdach ausgeführt werden. 
Aufständerungen sind unzulässig. Es ist darauf zu achten, dass Blend-
wirkungen ausgeschlossen sind. 

Mindestabstand zur Gebäudekante der jeweiligen Giebelseite sowie 
zum nächstgelegenen First des Hauptdaches: mind. 0,50m. 

2.3 Stellplätze und Garagen  

 Anzahl 
Stellplätze 

Es sind 2,5 Stellplätze pro Wohneinheit innerhalb des Grundstückes zu 
erstellen. 

Bei mehr als 10 notwendigen Stellplätzen sind mindestens 50% der er-
forderlichen Stellplätze, als Tiefgaragen oder baulich integriert in den - 
vom öffentlichen Straßenraum abgewandten Teil - des Hauptgebäu-
des oder als offene Carports zu erstellen. 
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 Einstellplätze Vor Garagen und Carports ist zur öffentlichen Verkehrsfläche hin eine 
Aufstellfläche von mindestens 5,00m einzuhalten. Diese Fläche zählt 
nicht als Stellplatzfläche. 

9ǎ ǎƛƴŘ ŘŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ŘƛŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜƴ ±ƻǊƎŀōŜƴ ŘŜǊ α{ǘŜƭƭǇƭŀǘȊ- 
und DŀǊŀƎŜƴǎŀǘȊǳƴƎά ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ ²ŜǎǘŜƴŘƻǊŦ Ȋǳ ōŜŀŎƘǘŜƴ ǳƴŘ Ŝƛƴπ
zuhalten. 

2.4 Einfriedungen und Freiflächengestaltung 

 Einfriedungen 
und Stützmauern 

gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO 

Sichtschutzmatten, Gabionenzäune und Mauern jeglicher Art als Ein-
friedung sind nicht zulässig. 

Entlang der öffentlichen Erschließungsstraße sind nur zulässig: 

- Einfriedungen und Hecken mit einer maximalen Höhe von 0,90m, 

- Einfriedungen in Form von einfachen Holzzäunen (Holzlatten) 
oder Metallzäune (kein Maschendrahtzaun). 

Sockelmauern sind unzulässig. 

Stützmauern sind nur dort zulässig, wo sie zur Gestaltung des Gelän-
des aufgrund der vorhandenen Topographie erforderlich sind (z. B. 
zum Straßenraum). Die maximal zulässige Höhe liegt bei 1,00m. 

Einfriedungen und Bepflanzungen dürfen die Verkehrssicherheit öf-
fentlicher Straßenräume nicht beeinträchtigen. 

Ortsfremde Ziergehölzhecken (z. B. Thuja) entlang des öffentlichen 
Straßenraums sind unzulässig. 

 Gelände- 
modellierungen 

gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO  

Für die Anpassung des Geländes an die festgesetzte Höhe des Rohfuß-
bodens sind Abgrabungen und Aufschüttungen nur in dem erforderli-
chen Maß zulässig. 

Abgrabungen angrenzend zur öffentlichen Erschließung sind unzuläs-
sig. 

Lichtgräben sind bis zu 30% der betreffenden Gebäudelänge zulässig. 

Auffüllungen und Anböschungen sind mit dem im Zuge der Baumaß-
nahme anfallendem Aushub umzusetzen. 

Geländeveränderungen sind mit den Geländeverhältnissen des Nach-
bargrundstückes abzustimmen. Falls die Geländeveränderung nicht 
mit dem Nachbargrundstück koordiniert werden können, müssen sie 
auf dem eigenen Grundstück auf Null auslaufen. 

Die maximale Höhe zulässiger Böschungen beträgt 1,00m. 
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 Werbeanlagen Werbeanlagen sind ausschließlich an der Stätte der Leistung zulässig. 
Pro Grundstück ist maximal eine Werbeanlage zulässig. 

Werbeanlagen an Gebäuden sind unterhalb der Fensterbrüstung des 
1. Obergeschosses anzubringen. 

Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder lau-
fendem Licht sowie Booster- und Laserwerbung. Werbeanlagen sind 
auf eine maximale Größe von 1,00 m² begrenzt. 

3 Kennzeichnung, nachrichtliche Übernahmen, Hinweise 

3.1 Planzeichen 

 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des rechtsverbindlichen   
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴά 

 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des rechtsverbindlichen Be-
bauungsplans α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴ IIά 

 

 

Überlagerung Geltungsbereich αAltortbereich Dösingen" 

 

 

Grundstücksgrenze, Planung 
(Vorschlag) 

 

 

Flurgrenze, Bestand 

 

 

Flurnummer, Bestand 

 

 

Bestandsgebäude 

 

 

Fließgewässer, Bestand 

 

 

Vorläufiges Überschwemmungsgebiet                                                          
Extremhochwasser (HQextrem) 
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Höhenlinie, Bestand 

 

 

Parzellennummer mit Flächengröße 

 

 

Gebäude 

 

 

Garage 

 

 

Stellplätze, Planung 

 

 

Privater Gehweg/Eingangsbereich, Planung 

 

 

Bemaßung 

 

 

Bodendenkmal mit Nummer 

 

 

Sichtdreieck 

 

 

Gebäudeabbruch 

3.2 Pflanzempfehlung 

 Pflanzliste Nr.1 Bachbegleitende Gehölze/Sträucher 

Entlang des zu bestehenden und zu entwickelnden Grabenverlaufs 
sind standortgerechte, gewässerbegleitende Hochstauden mit locke-
ren Weidensträuchern herzustellen und durch entsprechende Pflege-
maßnahmen dauerhaft zu erhalten. 
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Entlang des bestehenden und dem zu entwickelnden Bach sind bach-
ōŜƎƭŜƛǘŜƴŘΣ ǎǘŀƴŘƻǊǘƎŜǊŜŎƘǘŜ DŜƘǀƭȊŜ ƎŜƳŅǖ [ŀƎŜǇƭŀƴ ǳƴŘ αtŦƭŀƴȊπ
ƭƛǎǘŜ bǊΦмά ŀƴȊǳǇŦƭŀƴȊŜƴΦ  

Bäume I. Ordnung:  

Populus nigra                                Schwarz-Pappel 

Bäume 2. Ordnung: 

Alnus glutinosa                             Schwarz-Erle 
Alnus incana                                  Grau-Erle 
Prunus padus                                Gewöhnliche Traubenkirsche 
Salix fragilis                                    Bruch-Weide 

 Pflanzliste Nr.2 Privatgärten sind standortgerecht und extensiv zu gestalten.  

Es wird empfohlen, im Bereich der Garten und Grünflächen Gehölze 
aus der nachfolgenden Liste (einheimische Gehölze) zu verwenden. 

Laubbaumarten 

Die Pflanzliste legt ausgewählte, heimische Gehölze (Laubbäume) und 
Sträucher für die Ansprüche der Höhenlage des Gebiets dar. Zudem 
werden blühende, kleinkronige Laubbäume auf Empfehlung der baye-
rischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau LWG) gewählt. Der 
Fokus liegt auf Arten, welche für kühle und frische sowie für warme 
und trockne Standorte geeignet sind.  

Neben den aufgeführten Baum- und Straucharten können auch an-
dere, örtlich bekannte und bewährte Arten gepflanzt werden. 

Bäume I. Ordnung: 
Ross-Kastanie                            Aesculus hippocastanum 
Hänge-Birke                            Betula pendula 
Rotbuche               Fagus sylvatica 
Gemeine Esche                            Fraxinus excelsior 
Stieleiche                            Quercus robur 
Winterlinde                            Tilia cordata 
Sommerlinde                        Tilia platyphyllos 

Bäume II. Ordnung: 
Blumen Esche                               Fraxinus ornus 
Eberesche                              Sorbus aucuparia 
Feld-Ahorn                             Acer campestre 
Grau-Erle                             Alnus incana 
Hainbuche                             Carpinus betulus 
Kornelkirsche                                Cornus mas 
Kugel-Steppen-Kirsche                Prunus x eminens  
Lederblättriger Weißdorn          Crataegus x lavallei 
Pflaumenblättriger Weißdorn   Crataegus x persimilis 
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Thüringer Mehlbeere                  Sorbus thuringiaca 
Trauben-Kirsche                           Prunus padus 
Schmuck-Eberesche                    Sorbus decora 
Schnee-Felsenbirne                     Amelanchier arborea  
Zierapfel-Sorten                           Malus-Hybriden 
Zweigriffliger Rotdorn                 Crataegus laevigata 
 
Großsträucher und Sträucher: 
Gewöhnlicher Hasel               Corylus avellana 
Gewöhnlicher Schneeball           Viburnum opulus 
Gemeine Berberitze               Berberis vulgaris 
Kornelkirsche               Cornus mas 
Roter Hartriegel              Cornus sanguinea 
Gewöhnlicher Hasel              Corylus avellana 
Gewöhnlicher Liguster              Ligustrum vulgare 
Rote Heckenkirsche              Lonicera xylosteum 
Kreuzdorn           Rhamnus cathartica 
Hundsrose           Rosa canina 
Schwarzer Holunder               Sambucus nigra 
Roter Holunder          Sambucus racemose 
Wolliger Schneeball         Viburnum lantana 
 

Obstbaumarten 

Zulässig sind nur Obstbaumsorten, die nicht als Überträger bzw. Zwi-
schenwirt für die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, v.a. in 
Bezug auf die Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandver-
ordnung vom 20. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2551), die zuletzt durch 
Artikel 10 der Verordnung vom 10. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2113) ge-
ändert worden ist).  

Die Auswahl der Gehölze und Sträucher erfolgt anhand der Ergebnisse 
ŘŜǎ α[9!59w tǊƻƧŜƪǘŜǎά ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘǘǊŅƎŜǊǎ ²ŜǎǘŀƭƭƎŅǳ - Bayerischer 
Bodensee Fördergesellschaft mbH (wbf), für den Landkreis Oberall-
gäu. 

Folgende Arten sind zulässig:  

Äpfel:  
Honeburger Pfannkuchenapfel, Kaiser Wilhelm, Kesseltaler Streifling, 
Rambur Papeleu, Pfahlinger, Schöner aus Boskoop, Schöner aus 
Hernhut, Weißer Wintertaffetapfel 

Birnen: 
Köstliche aus Charneu, Normännische Ciderbirne, Schäufelebirne, 
Schweizer Wasserbirne, Ulmer Butterbirne 
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Pflaumen: 
Zwetschgen: Hauszwetschge, Schönberger Zwetschge, Wangenheimer 
Frühzwetschge 

Es können aber auch andere krankheitsresistente, örtlich bekannte 
und bewährte Obstbaumsorten gepflanzt werden, bevorzugt gemäß 
Liste der Bayerischen Landesanstalt für Wein- ǳƴŘ DŀǊǘŜƴōŀǳ αCŜǳŜr-
brandtolerante Apfel- ǳƴŘ .ƛǊƴŜƴǎƻǊǘŜƴάΦ 

3.3 Sonstige Hinweise 

 Grundstücks- 
teilungen 

Grundstücksteilungen sind mit der unteren Bauaufsichtsbehörde ab-
zustimmen. Durch Grundstücksteilungen dürfen keine Verhältnisse 
entstehen, die den Festsetzungen des Bebauungsplans widersprechen 
(§ 19 Abs. 2 BauGB). 

 Baugrund Die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserver-
hältnisse obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bau-
werk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- und Schich-
tenwasser sichern muss. 

 Brandschutz 5ƛŜ ½ǳŦŀƘǊǘŜƴ ǎƛƴŘ ƴŀŎƘ ŘŜƴ αwƛŎƘǘƭƛƴƛŜƴ ǸōŜǊ CƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ CŜǳŜǊπ
wehr" - Fassung Februar 2007 - herzustellen.  

Die Löschwasserversorgung ist nach dem Regelwerk der DVGW Ar-
beitsblatt W 405 zu ermitteln und sicher zu stellen. Als Hydranten sind 
Überflurhydranten DN 100 vorzusehen. Die Abstände der Hydranten 
zueinander sollten 150 m nicht überschreiten.  

 Niederschlags-
wasser 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, Ti-
tan-Zink, Kupfer oder Blei nicht zulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschich-
tung) dauerhaft abgeschirmt werden. 

Den Straßengrundstücken und den Straßenentwässerungsanlagen 
dürfen keine Abwässer und kein Niederschlagswasser zugeleitet wer-
den.  

Gesammeltes Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit über eine be-
wachsene mindestens 30cm mächtige Oberbodenschicht flächenhaft 
innerhalb des Grundstückes zu versickern. Das Niederschlagswasser 
ist über geeignete Maßnahmen (Dachbegrünung, Zisternen, Mulden 
etc.) zurückzuhalten. Eine Versickerung von Niederschlagswasser über 
Sickerschächte ist nicht zulässig. 

Bei der Beurteilung und Bemessung der Versickerungseinrichtungen-
sind die Regelungen des DWA Merkblattes M 153 
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αIŀƴŘƭǳƴƎǎŜƳǇŦŜƘLǳƴƎŜƴ ȊǳƳ ¦ƳƎŀƴƎ Ƴƛǘ wŜƎŜƴǿŀǎǎŜǊά ǎƻǿƛŜ ŘŜǎ 
DWA Arbeits-ōƭŀǘǘŜǎ ! моу αtƭŀƴǳƴƎΣ .ŀǳ ǳƴŘ .ŜǘǊƛŜō von Anlagen zur 
±ŜǊǎƛŎƪŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ bƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎǎǿŀǎǎŜǊά Ȋǳ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴΦ .Ŝƛ ŘŜǊ 
tƭŀƴǳƴƎ ǎƛƴŘ ŘƛŜ DǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ŘŜǎ 5²! !ǊōŜƛǘǎōƭŀǘǘ ! млл α[ŜƛǘƭƛƴƛŜƴ 
ŘŜǊ ƛƴǘŜƎǊŀƭŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿŅǎǎŜǊǳƴƎά όL{ƛ9ύ Ȋǳ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴΦ 

Soweit keine Versickerung möglich ist, sind die technischen Anforde-
rungen an die Regenrückhaltung und Speicherung von Niederschlags-
wasser in den DWA-Richtlinien M 153 und A 117 und für die qualita-
tive Betrachtung in der DWA- Richtlinie A 102 geregelt. 

 Hochwasser/ 
Überschwem-
mung 

Die Gennach ist Gewässer III. Ordnung und liegt damit in der Unterhal-
tungspflicht der Gemeinde. Obwohl gem. Darstellung im Flächennut-
zungsplan im Planungsbereich keine Überschwemmungsgefährdung 
dargestellt ist, kann für Gebäude im Bereich der Gennach eine Gefähr-
dung bei einem Hochwasserereignis (HQ100) oder darüberhinausge-
henden Hochwasserereignis derzeit nicht ausgeschlossen werden. 

Ein Großteil des Geltungsbereichs liegt nach aktuellen Berechnungen 
im HQ extrem Bereich und wird im Bebauungsplan nachrichtlich gem. § 5 
Abs. 4a Satz 2, § 9 Abs. 6a Satz 2 BauGB übernommen (s. Planzeich-
nung). Das zuständige Wasserwirtschaftsamt wird im Rahmen der Be-
hördenbeteiligung darauf hinweisen, damit ein entsprechender Ver-
merk aufgenommen werden kann.  

Für derartige Hochwassergefahren im Bereich der Gennach, sind ei-
genverantwortlich Vorsorgemaßnahmen bei baulichen Maßnahmen 
an den Gebäuden (Höhenlage der Gebäude, grundwasserdichte Keller, 
Lichtschächte, Heizung und Tanks im Keller) gegen eine Überschwem-
mung zu treffen.  

Die Hochwassergefährdung minimiert sich bei vollständiger Umset-
zung der Maßnahmen gemäß Schutzkonzept des Zweckverbandes 
Hochwasserschutz Gennach ς Hühnerbach.  

 Altlasten Innerhalb des Geltungsbereichs liegen nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen vor. Sollten sich 
im Zuge der Baumaßnahme Auffälligkeiten der Bodenbeschaffenheit 
abzeichnen und werden Ablagerungen oder Altlasten angetroffen, 
sind ggf. weitere Maßnahmen in Abstimmung mit den zuständigen 
Fachbehörden (Wasserwirtschaftsamt Kempten, Landratsamt Ostall-
gäu) durchzuführen.  

 Emissionen/       
Immissionen 

!ǳŦ DǊǳƴŘ ŘŜǊ ŀƴ Řŀǎ .ŀǳƎŜōƛŜǘ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜƴ hǊǘǎǘǊŀǖŜ α9ǎǇŀŎƘπ
ǿŜƎά ǳƴŘ Ǿƻƴ ŘŜƴ ǳƳƭƛŜƎŜƴŘŜƴΣ ƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘ ƎŜƴǳǘȊǘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ 
und Betrieben muss von entsprechenden Emissionen (z.B. Lärm, Gerü-
che und Staub) ausgegangen werden. Diese sind als ortsüblich zu be-
werten und zu jeder Tages- und Nachtzeit zu dulden.  
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 Artenschutz Im Rahmen der Realisierung von Bauvorhaben innerhalb des Gel-
tungsbereichs sind im Zuge des Erlasses der Baugenehmigungen die 
artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG zu berücksichti-
gen (Tötungs- und Verletzungsverbot, Störungs- und Schädigungsver-
bot). Die Bestimmungen des allgemeinen Artenschutzes nach § 39 
BNatschG sind einzuhalten. 

 Insektenschutz/ 
Beleuchtung 

Im Bereich der Park/Stellflächen und Außenanlagen wird die Verwen-
dung insektenfreundliche Lichtquellen empfohlen: Farbtemperatur 
der Leuchtmittel maximal 3000 Kelvin, Lichtpunkt nach unten gerich-
tet, kein Lichtabstrahlung oberhalb vom 85° zur Senkrechten, staub-
dicht einkoffert.  

Die Nachtbeleuchtung ist auf das notwendigste Minimum zu reduzie-
ren. Nach Möglichkeit sind Bewegungsmelder zu verwenden, um Be-
leuchtungszeiten zu reduzieren. 

  Bodenschutz Zum Schutz des Bodens ist vor Beginn der baulichen Arbeiten auf der 
überbaubaren Grundstücksfläche der Oberboden abzutragen, ge-
trennt zu lagern und nach Abschluss der Baumaßnahme wieder einzu-
bauen. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden 
vermischt oder überlagert werden. Es wird die DIN 19731 zur Anwen-
dung empfohlen. 

Die Bodenmieten sollten nicht befahren werden, um Qualitätsverluste 
vorzubeugen und sind bei einer Lagerungsdauer von mehr als 24 Wo-
chen zu begrünen. Überschüssiges Oberbodenmaterial ist unter Be-
achtung des § 12 BBodSchV ortsnah zu verwerten. 

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorgese-
hen sind, sollten nicht befahren werden. 

Aufgrund der innerörtlichen Lage des Verdichtungsgebietes ist anfal-
lender Aushub vor der Entsorgung zu untersuchen. 

Auf die Pflicht der Einhaltung der Abfallhierarchie auch beim Bo-
denaushub nach § 6 KrWG wird ausdrücklich hingewiesen. Nach deren 
Grundsatz ist zuerst die Vermeidung des Anfalls von Bodenaushub an-
zustreben. Zur Vermeidung zählen u.a. auch die Verbringung auf dem 
Baugrundstück (s.a. § 1 Abs. 6, Nr. 7 BauGB). Erst nach Ausschöpfung 
der Vermeidung ist die schadlose Verwertung nach § 7 Abs. 3 KrWG 
von Bodenaushub, soweit technisch möglich und wirtschaftlich zumut-
bar zulässig (s. § 7 Abs. 4 KrWG). Verwertung ist jedes Verfahren, als 
dessen Hauptergebnis die Abfälle einem sinnvollen Zweck zugeführt 
werden, indem sie entweder andere Materialien ersetzen, die sonst 
zur Erfüllung einer bestimmten Funktion verwendet worden wären, 
oder indem die Abfälle so vorbereitet werden, dass sie diese Funktion 
erfüllen (s. § 3 Abs. 23 KrWG). Erst wenn auch die Möglichkeiten einer 
Verwertung gänzlich ausgeschöpft sind ist eine Beseitigung von 
Erdaushub auf entsprechenden Deponien zulässig. 
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 Energieeffiziente 
Bauweise 

Es wird empfohlen, bei der Planung der Häuser auf eine energieeffizi-
ente Bauweise zu achten. Ein günstiges Verhältnis von Gebäudehüll-
fläche zu beheizbarem Gebäudevolumen bietet ein großes Redukti-
onspotenzial. Daher ist der Verzicht auf Dachgauben, Erker, Nischen 
und Winkel in der wärmedämmenden Gebäudehülle sinnvoll. 

 Archäologische 
Funde/ Denk-
malschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass trotz der in den vergangenen Jahren 
durchgefǸhrten amtlichen Inventarisationen weitere archäologische 
Denkmäler sich der Kenntnis des Denkmalamtes und der Unteren 
Denkmalbehörde entziehen können. Solche neu aufgefundenen Ob-
jekte sind gemäß Art. 8 BayDSchG unverzüglich dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege (Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 
86672 Thierhaupten) oder der Unteren Denkmalbehǀrde anzuzeigen. 

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der 
Unteren Denkmalschutzbehǀrde oder dem Landesamt für Denkmal-
pflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer 
und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der 
Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 
der Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt der Finder an den Ar-
beiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsver-
hältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder 
den Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf 
von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn 
nicht die Untere Denkmalschutzbehǀrde die Gegenstände vorher frei-
gibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Bereich der Bodendenkmäler bzw. 
ihres unmittelbaren Umfeldes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis 
gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Er-
laubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde 
zu beantragen ist.  

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfah-
ren die fachlichen Anforderungen formulieren.  

Archäologische Ausgrabungen können abhängig von Art und Umfang 
der erhaltenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen 
und müssen frühzeitig geplant werden. Hierbei sind Vor- und Nachbe-
reitung der erforderlichen Arbeiten zu berücksichtigen (u.a. Durchfüh-
rungskonzept, Konservierung und Verbleib der Funde, bei Grabfunden 
auch Anthropologie).  
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Ist eine archäologische Ausgrabung nicht zu vermeiden, soll bei der 
Verwirklichung von Bebauungsplänen grundsätzlich vor der Parzellie-
rung die gesamte Planungsfläche archäologisch qualifiziert untersucht 
werden, um die Kosten für den einzelnen Bauwerber zu reduzieren.  

Die Entscheidungsgremien sind mit diesem Hinweis zu befassen und 
stehen für die Erläuterung der Befunderwartung und der damit ver-
bundenen Kostenbelastung aus derzeitiger fachlicher Sicht gerne zur 
Verfügung.  

Als Alternative zur archäologischen Ausgrabung kann in bestimmten 
Fällen eine Konservatorische Überdeckung der Bodendenkmäler in Be-
tracht gezogen werden. Eine Konservatorische Überdeckung ist ober-
halb des Befundhorizontes und nur nach Abstimmung mit dem BLfD 
zu realisieren (z.B. auf Humus oder kolluvialer Überdeckung). Das Bay-
erische Landesamt für Denkmalpflege berät in Abstimmung mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde bei der Prüfung alternativer Planun-
gen unter denkmalfachlichen Gesichtspunkten. 

 Plangenauigkeit Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage der digitalen Flurkarte 
der Gemeinde Westendorf erstellt. Somit ist von einer hohen Genau-
igkeit auszugehen, wobei sich dennoch im Rahmen einer späteren 
Ausführungsplanung oder Einmessung Abweichungen ergeben kön-
nen. Dafür kann seitens der Gemeinde und des Planungsbüros LARS 
consult, Memmingen, keine Gewähr übernommen werden. 
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BEGRÜNDUNG 

1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Westendorf hat sich zum Ziel gesetzt, das Außenwachstum auf das notwendige Mini-

mum zu reduzieren und zugleich im innerörtlichen Bereich Rahmenbedingungen für eine gesteuerte 

und qualitätvolle Innenentwicklung bzw. Nachverdichtung zu schaffen. Damit soll maßgeblich ge-

währleistet werden, dass die Bau- und Siedlungsstruktur in ihren regionaltypischen und charakteristi-

schen Wesenszügen erhalten bzw. weiterentwickelt wird. Nachverdichtungen sollen grundsätzlich 

möglich sein, jedoch unter Einhaltung von Mindestkriterien bzgl. Situierung, Ausrichtung, Kubatur 

und Dachform.  

Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans im Innenbereich, soll die Rechtsgrundlage zur Deckung 

des kurz- bis mittelfristig anstehenden gemeindlichen Wohnraumbedarfes im zentralen Altortbe-

reich, für eine verdichtete Wohnbebauung geschaffen werden. Für die Realisierung eines Bauvorha-

ōŜƴǎ ŀǳŦ ŘŜƳ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ α9ǎǇŀŎƘǿŜƎ мл Ҍ мнΣ CƭΦbǊ мфά ƛǎǘ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ engmaschigen Vorgaben 

(z.B. kleine Baufenster) des derzeitigen Planungsrechts, die Neuaufstellung eines Bebauungsplans 

notwendig. Für die Schaffung von Baurecht für das geplante Bauvorhaben ist die Aufstellung eines 

Bebauungsplans nach § 13 a BauGB mit grünordnerischen Fachbeitrag inkl. naturschutzfachlicher Be-

trachtung der Schutzgüter und eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung erforderlich. 

Für den nordwestlichen Teil des Altortes besteht bereits ein rechtsverbindlicher (einfacher) Bebau-

ungsplan der Innenentwicklung όнллуύ α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴά (vgl. Abb. 1), in dessen Geltungsbe-

reich das gegenständliche Vorhaben liegt. Dieser wurde aufgestellt, um insbesondere die mit dem 

agrarstrukturellen Wandel verbundenen Auswirkungen auf das Ortsbild und auf die Dorfgemein-

schaft aufzufangen. Der Geltungsbereich umfasst vorwiegend die Bereiche mit großen landwirt-

schaftlichen Hofstellen und Hofräumen.  

Für den nordöstlichen und südlichen Altort wurde im Jahr 2021 ein weiterer rechtsverbindlicher (ein-

facher) BebaǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴ LLά ōŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ. Im Nordosten soll der den Altort prä-

genden Bestand mit seinen spezifischen landwirtschaftlich geprägten und aufgelockerten Siedlungs-

struktur im Bestand gesichert bzw. weiterentwickelt werden. Im südlichen Anschluss soll aufgrund 

der bestehenden Hofstellen, kleineren Sölden und Wohnhäusern, im Wesentlichen die Gewährleis-

tung einer regionaltypischen und dorfverträglichen Baustruktur gesteuert werden.  

5ŜǊ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ α9ǎǇŀŎƘǿŜƎ ς ŜƘŜƳΦ DŀǎǘƘƻŦ !ŘƭŜǊά ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ in seiner 

Fläche vollständig im südlichen Randbereich des Geltungsbereichs des einfachen Bebauungsplans 

α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴάΦ Der Bebauungsplan α9ǎǇŀŎƘǿŜƎ ς ehem. GaǎǘƘƻŦ !ŘƭŜǊά soll sich jedoch 

ƘƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ ŘŜǊ wŜƎŜƭǳƴƎǎǾƻǊƎŀōŜƴ ŜƘŜǊ ŀƳ αƧǸƴƎŜǊŜƴά .t α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴ LLά orientieren, 

da die weniger strikten Festsetzungen dieser Bebauungspläne ähnlich sind, gleiche Zielvorstellungen 

verfolgen und die RahmenbediƴƎǳƴƎŜƴ ŘŀŦǸǊ ǎŎƘŀŦŦŜƴΦ 5ŜǊ ŜƛƴŦŀŎƘŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αAltortbereich 

5ǀǎƛƴƎŜƴά regelt die Art der baulichen Nutzung αDorfgebiet nach § 5 BauNVOά ǳƴŘ ŘŜǊ ǉǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǘŜ 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α9ǎǇŀŎƘǿŜƎ ς ŜƘŜƳΦ DŀǎǘƘƻŦ !ŘƭŜǊά ǿƛǊŘ αŘŀǊǸōŜrƎŜƭŜƎǘάΣ ǳƳ ŘƛŜ Realisierung des 

Innenentwicklungsvorhaben in dorfverträglicher, zeitgemäßer und städtebaulich angepasster Weise 
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zu steuern.  Die Festsetzungen des BP Altortbereich Dösingen aus dem Jahr 2008 werden ς mit Aus-

nahme der Art der baulichen Nutzung vollständig durch den gegenständlichen Bebauungsplan er-

setzt. 

Übergeordnetes Ziel ist es, das gewünschte Nachverdichtungsvorhaben in dorfverträglicher Weise 

realisieren zu können, und somit die Außenentwicklung einzudämmen. Die Potenzialfläche im zentra-

len Altort von Dösingen, soll sich sukzessiv zu einem lebenswerten, zeitgemäßen und dennoch regio-

naltypischen Wohnraum entwickeln. 

 

 
Abbildung 2: Bebauungsplan "Altortbereich Dösingen" 
(Auszug) 

Abbildung 1: Bebauungsplan "Altortbereich Dösingen" 
(Auszug) 
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2 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

2.1 Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung (LEP Bayern und Regional-

plan der Region Allgäu) 

Hinsichtlich der Raumstruktur ist Westendorf, nordöstlich des möglichen Oberzentrums Kaufbeuren 

gelegen, im Regionalplan Allgäu (16) (1986) gemeinsam mit Germaringen als Kleinzentrum eingestuft 

ǳƴŘ ƛǎǘ ƎŜƳŅǖ ŘŜǊ DŜōƛŜǘǎƪŀǘŜƎƻǊƛŜ ŘŜƳ α{ǘŀŘǘ- ǳƴŘ ¦ƳƭŀƴŘōŜǊŜƛŎƘ ƛƳ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜƴ wŀǳƳά ȊǳƎŜƻǊŘπ

net. 

αLƳ {ǘŀŘǘ- und Umlandbereich des möglichen Oberzentrums Kaufbeuren soll die Siedlungs- und Wirt-

schaftsentwicklung in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen der Kernstadt und den Umlandge-

ƳŜƛƴŘŜƴΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘŜƳ YƭŜƛƴȊŜƴǘǊǳƳ DŜǊƳŀǊƛƴƎŜƴκ²ŜǎǘŜƴŘƻǊŦ όΧύ ŜǊŦƻƭƎŜƴά όwŜƎƛƻƴŀƭǇƭŀƴ All-

gäu, Teil A, II Raumstruktur, 1.3 (Z)). 

Zur Siedlungsentwicklung sind vorrangig die im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern genann-

ten Grundsätze des Flächensparens sowie das Ziel der Innenentwicklung vor Außenentwicklung zu 

benennen. Hinsichtlich der Weiterentwicklung von Dörfern ist im LEP Bayern die behutsame Weiter-

entwicklung von historisch gewachsenen Siedlungsbildern und der regionalen Identität als Leitbild für 

die zukünftige Entwicklung in Bayern formuliert. 

Im Regionalplan Allgäu sind zur Siedlungsentwicklung (Teil B, V Siedlungswesen, 1.3) unter anderem 

ŦƻƭƎŜƴŘŜ ½ƛŜƭŜ ŦƻǊƳǳƭƛŜǊǘΥ α½ǳǊ 9ƛƴƎǊŜƴȊǳƴƎ ŘŜǎ CƭŅŎƘŜƴǾŜǊōǊŀǳŎƘǎ ǎƻƭƭŜƴ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜ 

Baulandreserven und leerstehende Gebäude genutzt sowie Nachverdichtungen in den Siedlungsge-

bietŜƴ ǾƻǊƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ό½ύάΦ α5ƛŜ ±ŜǊǎƛŜƎŜƭǳƴƎ Ǿƻƴ CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴ ƛǎǘ ƳǀƎƭƛŎƘǎǘ ƎŜǊƛƴƎ Ȋǳ ƘŀƭǘŜƴ 

όDύάΦ α9ƛƴŜǊ ½ŜǊǎƛŜŘŜƭǳƴƎ ŘŜǊ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ ǎƻƭƭ ŜƴǘƎŜƎŜƴƎŜǿƛǊƪǘ ǿŜǊŘŜƴΦ bŜǳōŀǳŦƭŅŎƘŜƴ ǎƻƭƭŜƴ ƳǀƎπ

lichst in Anbindung an bestehende Siedlungseinheiten ausgewiesen werdŜƴ ό½ύάΦ 

α5ƛŜ {ǘŅŘǘŜ ǳƴŘ 5ǀǊŦŜǊ ǎƻƭƭŜƴ ƛƴ ŀƭƭŜƴ ¢ŜƛƭŜƴ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ ƛƴ ƛƘǊŜǊ CǳƴƪǘƛƻƴΣ {ǘǊǳƪǘǳǊ ǳƴŘ DŜǎǘŀƭǘ ŜǊƘŀƭπ

ten, ς wo erforderlich ς erneuert und weiterentwickelt werden. Dabei soll auf gewachsene und land-

schaftstypische Dorfstrukturen und Ortsbilder besondere Rücksicht genommen werden (Teil B, V 

{ƛŜŘƭǳƴƎǎǿŜǎŜƴΣ мΦт ό½ύύάΦ 

Mit den Zielen des Bebauungsplans wird inhaltlich den übergeordneten Zielen der Raumordnung und 

Landesplanung voll und ganz entsprochen. Durch den innerörtlichen Bebauungsplan sollen die 

Grundzüge der gewachsenen Siedlungsstruktur Westendorfs erhalten bzw. angepasst weiterentwi-

ckelt werden ǳƴŘ ǾŜǊƳƛŜŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ hǊǘ ŘǳǊŎƘ α.ŀǳǎǸƴŘŜƴά ǎŜƛƴŜ /ƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƪ ǾŜǊƭƛŜǊǘ. 

Es werden bewusst nicht zu viele und nicht zu starre Festsetzungen getroffen, sondern im Wesentli-

chen lediglich die Grundzüge von Stellung und Kubatur der Gebäude sowie der Schutz ortsbildprä-

gender Grünstrukturen (Hangkante) gesteuert, um somit die Innenentwicklung gegenüber der Au-

ßenentwicklung attraktiver zu machen.  
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2.2 Flächennutzungsplan der Gemeinde Westendorf 

 
Abbildung 3: Auszug aus dem FNP der Gemeinde Westendorf 

Im aktuell wirksamen Flächennutzungsplan der 

Gemeinde Westendorf wird das Plangebiet als 

αƎŜƳƛǎŎƘǘŜ .ŀǳŦƭŅŎƘŜά όōǊŀǳƴύ ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 

 

Mit der vorliegenden Planung wird die Baufläche 

als αMischgebiet Dorfά konkretisiert. Damit kann 

der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungs-

plan entwickelt werden (§ 8 Abs. 2 BauGB). 

2.3 Anwendbarkeit des Verfahrens nach § 13a BauGB 

Die gegenständliche Aufstellung des qualifizierten .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ αEspachweg ς ehem. Gasthof Ad-

ƭŜǊά wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB behandelt (Bebauungsplan der Innenent-

wicklung). Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst dabei eine Fläche im Innenbereich von 

ca. 0,61 ha und liegt vollumfänglich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsbereiches (gem. 

§ 34 BauGB) von Dösingen. 

Zusammenfassende Betrachtung: 

- Das Maß der baulichen Nutzung wird im gegenständlichen Bebauungsplan mit einer GRZ von 0,4 

geregelt. Zudem werden großzügige Baufenster ausgewiesen. Mit der vorliegenden Aufstellung 

des Bebauungsplans wird der Anteil der überbaubaren Fläche gegenüber dem rechtskräftigen B-

tƭŀƴ α!ƭǘƻǊǘ 5ǀǎƛƴƎŜƴά enger geregelt, gleichzeitig werden dennoch größere Baukörper ermög-

licht.   

- Hinsichtlich Grünordnung wird der durchgängige Erhalt ortsbildprägenden Grünstrukturen ange-

strebt. Der Anteil bestehender Grünflächen wird durch das gegenständliche Vorhaben nicht ein-

geschränkt, sondern zum Teil im Bestand geschützt. Durch ein Pflanzgebot (heimische Obst-

/Laubbäume) wird die Qualität des Grünbestands sichergestellt. 
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- Durch die Festsetzung der Art der Baulichen Nutzung (MD) sind keine Auswirkungen auf umwelt-

relevante Belange ableitbar. Mit den Festsetzungen werden die im Bestand vorhandenen bzw. 

zulässigen Nutzungen rechtlich fixiert und vermieden, dass sich unverträgliche Nutzungen im 

Ortskernbereich ansiedeln. Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind nicht zu erwarten. 

- Von den Festsetzungen zur baulichen Gestaltung (Höhen, Dachformen etc.) sind keine Auswir-

kungen auf Schutzgüter zu erwarten. Eine energetische Nutzung der Dachflächen bleibt unverän-

dert gewährleistet. 

- Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans soll die Innenentwicklung in der Gemeinde ge-

stärkt und gesteuert und die Attraktivität der Ortsmitte als Wohnstandort gesteigert werden. 

Dies soll mittel bis langfristig die Flächeninanspruchnahme durch Außenentwicklung reduzieren. 

- Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in keinem Schutzgebiet (gemäß Anlage 2 des 

BauGB). 

- LƳ ǎǸŘƭƛŎƘŜƴ ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ ¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎǎƎŜōƛŜǘǎ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ Řŀǎ .ƻŘŜƴŘŜƴƪƳŀƭ α{ƛŜŘƭǳƴƎ ŘŜǊ .Ǌƻƴπ

ȊŜȊŜƛǘά ό5-7-8030-0047). Nachdem die Fläche bereits überbaut ist, sind weitere Beeinträchtigun-

gen des Denkmals oder Eingriffe in das Bodendenkmal weitestgehend ausgeschlossen. 

- Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sind darüber hinaus im nachfolgenden Kapitel 

(Naturschutzfachliche Belange) detailliert abgehandelt. 

Die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB werden 

somit nach überschlägiger Vorprüfung als gegeben erachtet. Es gelten die Vorschriften des verein-

fachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 S. 1 BauGB entsprechend (§ 13a Abs. 1 BauGB). Von einer 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, bei der Bekannt-

machung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 S. 2BauGB von der Angabe, welche umweltbe-

zogenen Informationen verfügbar sind und von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 

BauGB wird abgesehen. Die Erforderlichkeit eines naturschutzfachlichen Ausgleichs entfällt. 

3 Plangebiet 

3.1 Lage, Größe, Nutzung 

Das Plangebiet liegt im zentral im Altortbereich von Dösingen und umfasst eine Fläche von ca. 0,61. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst vollumfänglich den bebauten Ortsbereich und be-

inhaltet die Fl. Nr. 19 (vgl. Abb. 4). Der Geltungsbereich orientiert sich im Norden an dem Grundstück 

der Hofstelle auf Fl. Nr. нл ǳƴŘ ǎǸŘƭƛŎƘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ .ŜǎǘŀƴŘǎōŜōŀǳǳƴƎ ǳƴŘ ŘŜǊ {ǘƛŎƘǎǘǊŀǖŜ αƛƳ !ŘƭŜǊπ

ƎŀǊǘŜƴά ōŜƎǊŜƴȊǘΦ 5ƛŜ DǊŜƴȊŜ ƴŀŎƘ ²ŜǎǘŜƴ ōƛƭŘŜǘ ŘŜǊ α9ǎǇŀŎƘǿŜƎάΣ ǿŜƭŎƘŜǊ ǇŀǊŀƭƭŜƭ ȊǳǊ ǀǎǘƭƛŎƘ ƭƛŜπ

ƎŜƴŘŜƴ hǊǘǎǎǘǊŀǖŜ ǾŜǊƭŅǳŦǘΦ  mǎǘƭƛŎƘ ǿƛǊŘ Řŀǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ αDŜƴƴŀŎƘά ŀōƎŜƎǊŜƴȊǘ. 

Im Plangebiet befindet sich das Gebäude des ehemaligen Gasthof Adler sowie ein weiteres Wohnge-

bäude und einige Laubbäume. Der vordere Bereich am Espachweg wird derzeit als Stellplatz für einen 

Gebrauchtwagenhändler genutzt, im Osten dominiert extensiv genutztes Grünland und ein Gehölz-

ǎŀǳƳ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ αDŜƴƴŀŎƘάΦ Lm Norden befindet sich ein Privatgarten.  
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Das Plangebiet liegt vollständig im südlichen Bereich des Geltungsbereichs des rechtsverbindlichen, 

einfachen Bebauungsplans α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴά (Rechtsverbindlichkeit 2008) an, welcher nörd-

lich des Plangebiets weiterführt (vgl. Abb. 5). Dieser wurde erstellt, um die Bau- bzw. Siedlungs- so-

wie die Freiraumstruktur in Form von Grünflächen zu sichern und das Maß der Innenentwick-

lung/Nachverdichtung zu steuern. Das gegenständliche Vorhaben ersetzt die bisherigen Festsetzun-

gen. 

Das Plangebiet grenzt im Süden und Osten unmittelbar an den Geltungsbereich des rechtsverbindli-

chenΣ ŜƛƴŦŀŎƘ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴ LLά ŀƴ όwŜŎƘǘǎǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘ нллуύΦ Aufbauend 

auf diesen inhaltlichen Zielsetzungen des BebauǳƴƎǎǇƭŀƴǎ α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴά wurde zur ange-

passten und ortsbildverträglichen baulichen Weiterentwicklung des Dorfes auch für den südöstlichen 

Ortsbereich ein baurechtlicher Rahmen für die weitere Entwicklung geschaffen, welcher gewährleis-

tet, dass die Charakteristik Dösingens erhalten bleibt. 

 

Abbildung 4: Überlagerung Geltungsbereiche 
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3.2 Baugrund und Topographie 

Der Geltungsbereich befindet sich auf etwa 690 m ü. NN und ist weitgehend eben. Nach Osten zur 

Gennach hin fällt das Gelände leicht ab. 

Hangabfluss 

Aufgrund des nach Westen leicht ansteigenden Geländes kann eine Gefährdung durch wild abflie-

ßendes Wasser nicht ausgeschlossen werden. Durch versiegelte Flächen ist mit einem erhöhten 

Oberflächenabfluss, insbesondere bei Schneeschmelze und Starkregenereignissen zu rechnen. Dies 

ist insbesondere bei notwendigen Hanganschnitten zu beachten und bei weiteren Planungen zu be-

rücksichtigen. 

Es wird daher empfohlen, sowohl nicht unterkellerte Gebäude als auch unterkellerte Gebäude nach 

den Richtlinien der DIN 4095 in Verbindung mit einer Abdichtung nach DIN 18195, Teil 4 abzudichten 

und zu entwässern. Sofern keine Baugrundentwässerung zulässig sein sollte, sind die erdberühren-den 

.ŀǳǘŜƛƭŜ ƴŀŎƘ ŘŜƴ wƛŎƘǘƭƛƴƛŜƴ ŘŜǊ 5Lb мумфр ¢Ŝƛƭ с ōȊǿΦ ƴŀŎƘ ŘŜǊ α²¦-wƛŎƘǘƭƛƴƛŜά όtǊƛƴȊƛǇ α²ŜƛǖŜ 

²ŀƴƴŜάύ ŀōȊǳŘƛchten.  

Überschwemmung/Hochwasser 

Östlich am Plangebiet angrenzend verläuft die Gennach als Gewässer III. Ordnung, welche in der Un-

terhaltungspflicht der Gemeinde liegt. Obwohl gem. Darstellung im Flächennutzungsplan im Planungs-

bereich keine Überschwemmungsgefährdung dargestellt ist, kann für Gebäude im Bereich der Gen-

nach eine Gefährdung bei einem Hochwasserereignis (HQ100) oder darüberhinausgehenden Hoch-

wasserereignis derzeit nicht ausgeschlossen werden. 

Ein Großteil des Geltungsbereichs liegt nach aktuellen Berechnungen im HQ extrem Bereich und wird 

im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen (s. Planzeichnung). Das zuständige Wasserwirtschafts-

amt wird im Rahmen der Behördenbeteiligung darauf hinweisen, damit ein entsprechender Vermerk 

aufgenommen werden kann. 

Für derartige Hochwassergefahren im Bereich der Gennach sind eigenverantwortlich Vorsorgemaß-

nahmen bei baulichen Maßnahmen an den Gebäuden gegen eine Überschwemmung zu treffen. Kel-

ler oder sonstige unterhalb des anstehenden Geländes liegende Räume sind daher wasserdicht (z.B. 

weiße Wanne) und auftriebssicher herzustellen. 

Versickerung/Durchlässigkeit 

Generell wird vor Beginn der Baumaßnahmen eine detaillierte Erkundung des Baugrundes empfohlen, 

welches Aufschluss über die Tragfähigkeit und Wasserführung bzw. -durchlässigkeit der Bodenschich-

ten gibt. 
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3.3 Erschließung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst den vollständig erschlossenen Ortsbereich von Dö-

singen. Über den αEspachwegά sind alle Grundstücke an das örtliche Verkehrsnetz erschlossen. Die 

innere Erschließung erfolgt über Anschlüsse an das bereits vorhandene Wegenetz in Ergänzung mit 

einer Stichstraße als private Verkehrsfläche als Stichstraße zur direkten Erschließung der einzelnen 

Baugrundstücke. Ein Hinterliegergrundstück im östlichen Bereich wird über einen Privatweg von der 

östlich verlaufenden Ortsstraße erschlossen. 

Im Bereich des innerörtlichen Bebauungsplans werden Festsetzungen zu Bauräumen getroffen. Die 

erforderliche innere Erschließung der (rückwärtigen) Nachverdichtung ist in diesem Bereich im Zuge 

der Baugenehmigungen nachzuweisen bzw. vertraglich sicherzustellen. 

3.4 Emissionen/Immissionen 

Emissionen 

Das Planungsgebiet wird den Verkehrslärmimmissionen ŘŜǊ hǊǘǎǎǘǊŀǖŜ α9ǎǇŀŎƘǿŜƎά ŀǳǎƎŜǎŜǘȊǘΦ Von 

der Straße ausgehende Immissionen sind als sind als ortstypisch zu sehen und zu jeder Tag- und 

Nachtzeit dulden. 

Westlich des Baugebiets liegt die Kreisstraße OA 6. Die OAL 6 wies bei der letzten Verkehrszählung im 

Jahre 2015 eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von 3.531 Kfz und die OAL 16 eine 

DTV von 743 Kfz auf.  Ausgehend von dieser Verkehrsbelastung ergeben sich nach Berechnungen an-

hand der RLS 90 "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" Beurteilungspegel (Lr) der Straßenver-

kehrsgeräusche. Zum Schutz vor Immissionen werden soll durch die Festsetzung von passiven Schall-

schutzmaßnahmen (Luftschalldämmung von Außenbauteilen bzw. Grundrissorientierung) gewähr-

leistet werden, dass im Zuge von Neu-/Umbauvorhaben entlang der Straßenräume die Orientie-

rungswerte zum Schallschutz eingehalten und die Wohnqualität somit erhöht werden. 

Im Ortsteil Dösingen befinden sich Landwirtschaftliche Hofstellen. Westlich des Plangebiets befindet 

sich eine aktive landwirtschaftliche Hofstelle. Dieser Betrieb liegt hinter einem großen Wohngebäude 

ohne landwirtschaftliche Nutzung, welches den Betrieb vom Plangebiet räumlich abschirmt. Der 

landwirtschaftliche Betrieb liegt ca. 80 m von den nächstgelegenen, geplanten Wohngebäuden. Die 

sich südlich des Plangebiets liegenden Wohngebäude liegen in einer geringeren Entfernung von ca. 

70 m. Eine konkrete Emissionsbelastung (Lärm/Geruch) bzw. Nutzungskonflikte für den landwirt-

schaftlichen Betrieb sind daher nicht zu erwarten. 

Auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung gehen von landwirtschaftlichen Nutzflächen Lärm-, 

Staub- und Geruchsimmissionen aus. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Nutzungen zu 

keinen Einschränkungen des Baugebiets führen, bzw. dass etwaige Geruchs- und Lärmimmissionen 

als ortsüblich zu bewerten und entsprechend zu dulden sind. Durch die Festsetzung als Mischgebiet 

Dorf soll dieser Sachverhalt berücksichtigt und Konflikte vermieden werden. 
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3.5 Bau- und Bodendenkmäler 

Im Westen des Geltungsbereichs befindet sich das Bodendenkmal (D-7-8030-0047ύ α{ƛŜŘƭǳƴƎ ŘŜǊ 

.ǊƻƴȊŜȊŜƛǘά. Es ist bereits großflächig überbaut. Im Zuge baulicher Vorhaben sind die Belange des 

Denkmalschutzes entsprechend zu berücksichtigen. 

Das in der Denkmalliste verzeichnete Baudenkmal (D-7-77-182-рύ α9ǎǇŀŎƘǿŜƎ млΣ !ǳǎƭŜƎŜǊ ƴŜǳƪƭŀǎǎƛπ

ȊƛǎǘƛǎŎƘΣ ōŜȊΦ мутпά (s. Abb. 6) bezieht sich lediglich auf den Ausleger des Gebäudes, nicht auf das Ge-

bäude selbst. Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Bereich der Bodendenkmäler bzw. ihres unmittelba-

ren Umfeldes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantra-

gen ist. 

Kann bei der Verwirklichung des Bebauungsplans eine archäologische Ausgrabung nicht vermieden 

werden, soll grundsätzlich vor der Parzellierung die gesamte Planungsfläche archäologisch qualifiziert 

untersucht werden, um die Kosten für den einzelnen Bauwerber zu reduzieren.  

Alternativ zur Ausgrabung kann in bestimmten Fällen eine Konservatorische Überdeckung der Boden-

denkmäler in Betracht gezogen werden. Eine Konservatorische Überdeckung ist oberhalb des Be-

fundhorizontes und nur nach Abstimmung mit dem BLfD zu realisieren. 

Grundsätzlich sind Maßnahmen zur Fundbergung und Dokumentation zu gewähren (§ 20 DSchG). Bei 

etwaigen Funden von Bodendenkmälern (auffällige Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steinge-

räte, Scherben, Knochen etc.) sind Art. 8 Abs. 1 und Abs. 2 DSchG zu beachten. Sollten Hinweise zu 

Bodendenkmälern in Erscheinung treten, ist das zuständige Bayerische Landesamt für Denkmal-

pflege, Referat Z I ς Bayrische Denkmalliste und Denkmaltopographie, Dienststelle Thierhaupten, 

Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten oder die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu verständi-

gen. 

 
Abbildung 5: Bodendenkmal mit Überlagerung des Geltungsbereiches 
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3.6 Altlasten 

Altlastflächen bzw. Altlastverdachtsflächen sind im Plangebiet nicht bekannt. Nachdem es sich um 

einen vollständig bebauten dorftypischen Bereich handelt, ist nicht auszuschließen, dass im Bereich 

der landwirtschaftlichen Hofstellen Verunreinigungen im Untergrund (z. B. durch Dieseltankanlagen, 

Altöle) vorhanden sind. Dies ist im Zuge von Abbruch/Rückbau/Neubau im Einzelfall zu prüfen. 

3.7 Sonstige Schutzgebiete 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine amtlichen Schutzgebiete (Wasser-, Na-

tur, Landschaftsschutz), Biotope, Naturdenkmäler o.ä. 

4 Städtebauliches Konzept und Ziele des Bebauungsplans 

Mit dem Bebauungsplan sollen folgende städtebauliche Ziele verfolgt werden: 

- Maßvolle Nachverdichtung zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum  

- Wahrung der Grundzüge der dorftypischen, regionaltypischen Baustrukturen  

- Störungsfreie Verknüpfung Bestandsbebdauung und Neubaugebiet, 

- Steuerung der Freiflächen- und Stellplatzproblematik 

Übergeordnetes städtebauliches Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen der bestmöglichen Ausnut-

zung des Nachverdichtungspotenzials der Innenbereichsfläche mit Freiflächen und Bestandsbebau-

ung herzustellen. Die Neubebauung soll sich zudem in das Ortsbild einfügen.  

Vor diesem Hintergrund wurde ein besonderes Augenmerk auf die Höhenentwicklung, Ausrichtung 

und Dachform sowie eine gute Integration in die umgebende Bebauung geachtet. Die städtebauli-

chen Grundstrukturen und Wesensmerkmale der umgebenden Bebauung sollen aufgegriffen und 

fortgeführt werden. Der Übergang zwischen den vorhandenen/zulässigen Bebauungen der Umge-

bung sowie den landwirtschaftlichen Flächen soll hierbei möglichst fließend sein. Ergänzend wird an-

gestrebt, dass das innere Erscheinungsbild des neuen Wohngebietes einen möglichst einen ruhigen 

und homogenen Charakter erhalten soll. Die Festsetzungen entlang des bestehenden Straßenraums 

und entlang der inneren Erschließung sollen daher aufeinander abgestimmt werden.  

5 Festsetzungskonzept 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Fläche liegt inmitten des Altortes und des hier vorhandenen dörflichen Nutzungsgeflechtes, da-

her wird diese Art der baulichen Nutzung (Mischgebiet Dorf), welche sich im gesamten Altort er-

streckt und in den beiden innerörtlichen Bebauungsplänen entsprechend festgesetzt ist hier als ein-

facher Bebauungsplan aus dem BestandsbebauǳƴƎǎǇƭŀƴ α!ƭǘƻǊǘōŜǊŜƛŎƘ 5ǀǎƛƴƎŜƴά ǳƴǾŜǊŅƴŘŜǊǘ ǸōŜǊπ

nommen werden. Insbesondere auf den Bestandsschutz und die Belange der noch vorhandenen 
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land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten soll maßgeb-

lich Rücksicht genommen werden. Zulässig sind Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Be-

triebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, Kleinsiedlungen einschließlich Wohn-

gebäude mit entsprechen-den Nutzgärten und landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen, sonstige 

Wohngebäude, Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Er-

zeugnisse, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Unzulässig sind Nutzungen, welche das Ortsbild bzw. das dörfliche Leben im Innenbereich stören 

würden 

Innerhalb des Geltungsbereiches ist die Errichtung von Mehr- und Einfamilienhäusern für die Wohn-

raumschaffung insbesondere junger Westendorfer Familien und Bürger/Innen angestrebt. Sollten 

hierzu ergänzend nicht störendes Gewerbe, Handwerksbetriebe oder die Reaktivierung des Gasthau-

ses angestrebt werden, soll dies durch die Art der baulichen Nutzung gewährleistet werden. 

Bei der Grundstückseinteilung bewusst darauf geachtet, dass sowohl den Anforderungen an qualita-

tiv hochwertiges Wohnen Rechnung getragen werden, zugleich aber auch die Bedürfnisse weniger 

einkommensstarker junger Familien berücksichtigt werden (kleinere Grundstücke und Wohnbauung 

mit Wohnungen).  Durch die Festsetzungen soll eine Grundlage für eine möglichst große Ausnutzung 

des Innenbereichs zur Förderung der Nachverdichtung geschaffen werden.  

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen der örtlichen Bauvorschriften dienen maßgeblich dazu, die Gestaltung des Ortsbil-

des zu sichern.  

Baukörper 

In erster Linie geht es um die Kubaturen der Baukörper, welche in ihrer Summe das Ortsbild von Dö-

singen prägen. Aus diesem Grund werden Regulierungen getroffen, welche die wesentlichen Grund-

züge der regionaltypischen Bauweise (Größe, Proportion, Dachform) aufgreifen und somit dafür sor-

gen, dass eine gewisse Homogenität des Erscheinungsbildes erzielt wird. Ausreißer sollen vermieden 

werden.  
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Die Regulierungen sind so getroffen, dass 

auch zeitgemäßes und familienfreundli-

ches Bauen ermöglicht wird. Es geht we-

niger darum das Maß der baulichen Nut-

zung über die Baukörper zu regulieren, 

als vielmehr die Homogenität des Er-

scheinungsbildes zu gewährleisten. Nach-

dem das historische Ortsbild von land-

wirtschaftlichen Hofstellen (Mittertenn-

bauten) geprägt war, werden Festsetzun-

gen getroffen, welche die Errichtung von 

(mindestens) zweigeschossigen, langge-

zogenen Baukörpern erzielen sollen. Die 

nachfolgende Abbildung verdeutlicht, 

dass im angrenzenden Bestand die zwei-

geschossige Bauweise (mit teilweise aus-

gebautem Dach) im Altort von Dösingen 

dominiert. 

Höhenkonzeption 

Aus diesem Grund werden Gebäudetypen festgesetzt, welche eine zweigeschossige Bauweise ermög-

lichen bzw. gewährleisten. Die Festsetzung erfolgt über Wandhöhen. 

Um zu große Sprünge hinsichtlich Gebäudehöhen zu vermeiden, werden Mindest- und Maximal-

wandhöhen festgesetzt, welche eine mindestens 1,5-geschossige und maximal eine dreigeschossige 

Bauweise zulassen. Eingeschossige Bauweisen (Bungalows) sind bewusst unzulässig. 

 

Abbildung 7Υ ¦ƴǘŜǊōǊŜŎƘǳƴƎ ŘŜǊ wŀǳƳƪŀƴǘŜ ŘǳǊŎƘ α!ǳǎǊŜƛǖŜǊά 

Abbildung 6: Geschossigkeit im Bestand, BP Altort Dösingen II (Auszug) 
























